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Migrationsrecht, Art. 61a AIG, Art. 1-4 Abs. 1 Anhang I FZA. Das 
Aufenthaltsrecht von Staatsangehörigen der Mitgliederstaaten der EU und 
der EFTA mit einer Aufenthaltsbewilligung erlischt sechs Monate nach 
unfreiwilliger Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn dieses weniger als 
zwölf Monate gedauert hat. Nach Ablauf der in Art. 61a AIG vorgesehenen 
Fristen kann auch weiterhin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, 
wenn die betroffene Person ein anderes Aufenthaltsrecht geltend machen 
kann. Vorliegend konnte sich der Rekurrent auf den Familiennachzug nach 
Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA berufen, da er in einem gefestigten Konkubinat 
mit gemeinsamen Kindern lebt und die Konkubinatspartnerin über eine 
Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zur Erwerbstätigkeit verfügt. Gutheissung 
des Rekurses.

Den Entscheid finden Sie im angehängten PDF-Dokument. 
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Sachverhalt 

A.  

 A.___, geboren 1965, Staatsangehöriger von Deutschland, 

reiste am 8. Februar 2016 erstmals in die Schweiz ein. Nachdem er 

zwischenzeitlich nach Deutschland zurückkehrte, immigrierte er am 

3. April 2017 erneut in die Schweiz, worauf ihm eine 

Kurzaufenthaltsbewilligung und in der Folge eine Aufenthaltsbewilli-

gung EU/EFTA zwecks Erwerbstätigkeit erteilt wurde.  

 

 Am 24. August 2017 reiste die Lebenspartnerin von A.___, 

B.___, geboren 1984, zusammen mit den gemeinsamen Kindern, 

C.___, geboren 2006, und D.___, geboren 2009, in die Schweiz ein, 

woraufhin ihnen im Rahmen des Familiennachzugs eine 

Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zum Verbleib beim Lebenspartner 

bzw. bei den Eltern erteilt wurde.  

 

 Am 2018 ging aus der Beziehung von A.___ und B.___ das 

Kind E.___, Staatsangehörige von Deutschland, hervor. Sie verfügt 

ebenfalls über eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA.  

 

 A.___ wurde in der Schweiz wie folg verurteilt: 

- Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Z.___ vom 11. Dezember 2018 wegen Fahrens 

ohne Berechtigung (ohne Ausweis) zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 

Fr. 30.–, bedingt erlassen bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer Busse von 

Fr. 300.– (Vorakten S. 76 f.); 

 

- Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Y.___ vom 7. Februar 2020 wegen Überschrei-

tens der signalisierten Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen (nach Abzug der Si-

cherheitsmarge) um 11 – 15 km/h zu einer Busse von Fr. 120.– (Vorakten S. 169); 

 

- Mit Strafbefehl des Untersuchungsamtes X.___ vom 16. September 2020 wegen gro-

ber Verletzung der Verkehrsregeln (Rechtsüberholen auf Autobahn) – unter Widerruf 

der Geldstrafe aus dem Urteil der Staatsanwaltschaft Z.___ vom 11. Dezember 2018 

– zu einer Gesamtgeldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 30.–, entspricht Fr. 

900.– (Vorakten S. 210 f.). 

 

 Am 4. April 2019 teilte die F.___ AG dem Migrationsamt mit, 

dass A.___ die Arbeitsstelle per 18. Februar 2019 fristlos gekündigt 

habe (Vorakten S. 96). Infolge der freiwilligen Arbeitslosigkeit von 

A.___ seit 18. Februar 2019 gewährte ihm das Migrationsamt am 

12. April 2019 das rechtliche Gehör zum Widerruf der 

Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA (Vorakten S. 97 ff.). Daraufhin 

reichte A.___ beim Migrationsamt neue Arbeitsverträge ein, weshalb 

das Migrationsamt das ausländerrechtliche Verfahren mit Schreiben 

vom 24. Juli 2019 vorläufig sistierte (Vorakten S. 141 f.).  

 

 Nachdem die Stadtverwaltung X.___ dem Migrationasmt mit E-

Mail vom 7. Februar 2020 (Vorakten S. 167) über die erneute 

Arbeitslosigkeit von A.___ seit Oktober 2019 informierte, gewährte ihm 

das Migrationsamt mit Schreiben vom 19. August 2020 wiederum das 
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rechtliche Gehör zum Erlöschen bzw. Widerruf der 

Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA (Vorakten S. 184 ff.). Schliesslich 

widerrief das Migrationsamt mit Verfügung vom 6. Januar 2021 die 

Aufenthaltsbewilligung von A.___ und wies ihn aus der Schweiz weg 

(Vorakten S. 213 ff.). Zur Begründung wurde im Wesentlichen 

ausgeführt, A.___ sei seit 1. Dezember 2019 und somit seit mehr als 

sechs Monate arbeitslos, weshalb sein Aufenthaltsrecht von Gesetzes 

wegen erloschen sei. Die Voraussetzungen für eine neue 

Aufenthaltsbewilligung zur Stellensuche bzw. zum erwerbslosen 

Wohnsitz seien nicht gegeben, da A.___ über unzureichende 

finanzielle Mittel verfüge. Überdies sei er wiederholt strafrechtlich in 

Erscheinung getreten und verfüge über hohe Schulden, weshalb sich 

die Verfügung als verhältnismässig erweise. An dieser Einschätzung 

würden auch die geltend gemachten schwierigen familiären 

Verhältnisse nichts zu ändern vermögen.   

 

B.  

Gegen diese Verfügung erhob A.___ (nachfolgend Rekurrent) mit 

Schreiben vom 14. Januar 2021 Rekurs beim Sicherheits- und Justiz-

departement. Es werden folgende Anträge gestellt:   

 

1. Die Verfügung vom 6. Januar 2021 sei aufzuheben; 

2. Die Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern. 

 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird zudem die unentgeltliche 

Rechtspflege beantragt. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Aus-

gangslage in Deutschland schwierig gewesen sei und der Rekurrent 

mit der Einreise in die Schweiz zusammen mit seiner Familie einen 

Neustart habe versuchen wollen.  

 

C.  

Das Migrationsamt (nachfolgend Vorinstanz) verzichtete am 11. Feb-

ruar 2021 unter Verweis auf die angefochtene Verfügung und die Ak-

ten auf eine ausführliche Vernehmlassung und beantragte die Abwei-

sung des Rekurses. Ergänzend machte es darauf aufmerksam, dass 

die notwendige medizinische bzw. therapeutische Behandlung von 

D.___ auch im Heimatland möglich sei. Ausserdem könnten weder der 

Rekurrent noch seine Lebenspartnerin eine Arbeitsstelle vorweisen, 

weshalb diese auch weiterhin von der Sozialhilfe unterstützt werden 

müssten. Eine Ausreise nach Deutschland sei folglich zumutbar und 

damit verhältnismässig. 

 

D.  

Mit E-Mail vom 25. August 2021 (act. 6) reichte B.___ den undatierten 

Arbeitsvertrag zwischen dem Rekurrenten und der H.___ GmbH (Ar-

beitsbeginn per 14. Juni 2021) im Pensum von 50 Prozent sowie die 

Lohnabrechnungen von Juni 2021 und Juli 2021 ein. Mit E-Mail vom 
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14. April 2022 (act. 21) ging zudem der befristete Einsatzvertrag zwi-

schen dem Rekurrenten und der I.___ im Pensum von 40 Prozent so-

wie die Lohnabrechnung vom Februar 2022 ein. 

 

E.  

Im Rahmen der Sachverhaltsaktualisierung stellte die Stadtverwaltung 

X.___ am 30. September 2021 (act. 9) und am 11. April 2022 (act. 17) 

je einen aktuellen Auszug des Sozialhilfekontos der Familie des Re-

kurrenten zu. Diesen ist zu entnehmen, dass per 1. Oktober 2021 ein 

rückerstattungspflichtiger Saldo von Fr. 84'442.08 und per 11. April 

2022 ein rückerstattungspflichtiger Saldo von Fr. 94'616.28 geäufnet 

wurde. 

 

F.  

Mit Vernehmlassung vom 2. Mai 2022 (act. 24) machte die Vorinstanz 

geltend, dass der eingereichte Einsatzvertrag lediglich auf eine befris-

tete Erwerbstätigkeit von höchstens drei Monaten schliesse. Eine tat-

sächliche und andauernde Erwerbstätigkeit sei in Anbetracht der Vor-

geschichte sodann auch nicht leichthin anzunehmen. Folglich sei frag-

lich, ob der Rekurrent vorliegend die Arbeitnehmereigenschaft erfülle.   
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G.  

B.___ teilte mit Schreiben vom 27. Juni 2022 (act. 26.1) mit, dass 

C.___ im August 2022 eine Lehrstelle antrete und D.___ im Jahr 2023 

in das Internat J.___ eintreten werde. Im Weiteren reichte sie unter 

anderem die Bescheinigungen über Zwischenverdienste der K.___ 

GmbH vom 31. März 2022 und 2. Mai 2022 sowie Lohnabrechnungen 

des Rekurrenten von Februar bis April 2022 (act. 26.5) ein. 

 

H.  

Mit ergänzender Vernehmlassung vom 16. August 2022 (act. 28) wies 

die Vorinstanz darauf hin, dass der Rekurrent gemäss Abklärungen 

beim Sozialamt X.___ wiederum seit vier Wochen arbeitslos sei. Ent-

sprechend sei es dem Rekurrenten nicht gelungen, die Nachhaltigkeit 

seiner Erwerbstätigkeit und damit seine Arbeitnehmereigenschaft 

nachzuweisen. Eine Ablösung von der Sozialhilfe sei nicht absehbar. 

 

I.  

Nachdem es B.___ während des Rekursverfahrens gelang, eine neue 

Arbeitsstelle zu finden, erteilte die Vorinstanz ihr und den Kindern am 

16. August 2022 eine neue Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA 

(act. 30.1). In der Folge schrieb das Sicherheits- und Justizdeparte-

ment das betreffende Rekursverfahren als gegenstandslos ab 

(act. 30). 

 

J.  

Die Vorinstanz reichte mit Schreiben vom 5. September 2022 (act. 33) 

die Verfügung des Sozialamtes X.___ vom 30. August 2022 betreffend 

Kostengutsprache für die sozialpädagogische Familienbegleitung / 

Kindesschutzmassnahmen ein. 

 

K.  

Mit Schreiben vom 30. November 2022 (act. 39) leitete die Vorinstanz 

die Kündigungen der Arbeitsverträge des Rekurrenten und von B.___ 

sowie des Lehrvertrags von C.___ weiter. 

 

L.  

Mit Stellungnahme vom 8. Dezember 2022 (act. 40) teilte der Rekur-

rent mit, dass im Gerüstbau während des Winters regelmässig weni-

ger Arbeitskräfte benötigt würden, weshalb ihm von der L.___ GmbH 

gekündigt worden sei. Er sei jedoch auf der Suche nach einer neuen 

Anstellung. In der Folge konnte er am 15. November 2023 einen be-

fristeten Einsatzvertrag mit der M.___ AG (act. 41.2) und am 14. Feb-

ruar 2024 einen unbefristeten Einsatzvertrag mit der N.___ AG 

(act. 44.1) abschliessen. 

 

M.  

Im Rahmen der Sachverhaltsaktualisierung reichte das Betreibungs-

amt X.___ den Betreibungsregisterauszug des Rekurrenten vom 

1. Februar 2024 ein (act. 43). Diesem ist zu entnehmen, dass der Re-

kurrent mit 20 Verlustscheinen im Gesamtbetrag von Fr. 41'625.35 
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verzeichnet ist und auf das künftige Einkommen die Pfändung verfügt 

wurde.  

 

 

Erwägungen 

1.  

Die von Amtes wegen zu prüfenden Rekursvoraussetzungen, nämlich 

Zuständigkeit, Rekursberechtigung sowie Form- und Fristerforder-

nisse, sind erfüllt (Art. 43bis, Art. 45 Abs. 1, Art. 47 und 48 des Gesetzes 

über die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1; abgekürzt VRP]). Auf 

den Rekurs ist einzutreten. 

 

2.  

Der Rekurrent ist deutscher Staatsangehöriger. Anwendbar ist somit 

das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft ei-

nerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-

ten andererseits über die Freizügigkeit (SR 0.142.112.681; abgekürzt 

FZA) mit den entsprechenden Ausführungserlassen. Das Bundesge-

setz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 

(SR 142.20; abgekürzt AIG) findet lediglich subsidiär Anwendung, falls 

es der ausländischen Person eine vorteilhaftere Rechtsstellung ein-

räumt und im Freizügigkeitsabkommen keine abweichende Regelung 

besteht (Art. 2 Abs. 2 AIG). 

 

3.  

Nach Art. 61a Abs. 1 und Abs. 4 AIG erlischt das Aufenthaltsrecht von 

Staatsangehörigen der Mitgliederstaaten der EU und der EFTA mit ei-

ner Aufenthaltsbewilligung sechs Monate nach unfreiwilliger Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses. Dauerte der Aufenthalt länger als zwölf 

Monate und wird nach Ablauf der sechs Monate weiterhin Arbeitslo-

senentschädigung ausbezahlt, erlischt das Aufenthaltsrecht sechs 

Monate nach dem Ende der Entschädigung (sog. Aussteuerung; 

Art. 61a Abs. 4 AIG). Insofern als Art. 61a AIG vorsieht, dass das Auf-

enthaltsrecht von Staatangehörigen der Mitgliederstaaten der EU und 

der EFTA, die eine Aufenthaltsbewilligung besitzen, sechs Monate 

nach der unfreiwilligen Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet, 

wenn dieses weniger als zwölf Monate gedauert hat, ist dies mit dem 

FZA vereinbar; Art. 2 Abs. 1 Anhang I FZA sieht vor, dass Staatsan-

gehörige der Vertragsparteien das Recht haben, nach Beendigung ei-

ner Beschäftigung mit einer Dauer von weniger als einem Jahr min-

destens sechs Monate im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zu blei-

ben. Diese Bestimmung bezieht sich auf die Dauer der Erwerbstätig-

keit und besagt insbesondere nicht, dass die Beschäftigung von weni-

ger als einem Jahr innerhalb des ersten Jahres des Aufenthalts statt-

gefunden haben muss (BGE 147 II 1 Erw. 2.4.4). Art. 61a Abs. 1 bis 4 

AIG gelten indessen nicht bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

aufgrund vorübergehender Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, Unfall 

oder Invalidität sowie für Personen, die sich auf das Verbleiberecht 

nach Art. 4 Anhang I FZA berufen können (Art. 61a Abs. 5 AIG). 
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a) Nachdem der Rekurrent mit der H.___ GmbH 1. Juli 2017 ei-

nen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Pensum von 100% abschliessen 

konnte (Vorakten S. 23), erhielt er am 27. Juli 2017 eine Aufenthalts-

bewilligung EU/EFTA (Vorakten S. 27). Das Arbeitsverhältnis mit der 

H.___ GmbH wurde jedoch bereits im August 2017 wieder aufgelöst. 

Hiernach war er für jeweils kürzere Arbeitseinsätze bei der O.___ AG, 

und in der Folge wiederum bei der H.___ GmbH (vgl. Vorakten S. 86 

und 89). Am 3. Dezember 2018 meldete sich der Rekurrent auf dem 

Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in W.___ und bean-

tragte Arbeitslosenentschädigung, was jedoch mit Verfügung vom 

14. Februar 2019 (Vorakten S. 89 f.) abgelehnt wurde, da er bis dahin 

eine Beschäftigungsdauer von lediglich 5.653 Monaten aufwies und 

damit die Beitragszeit von zwölf Monaten nicht erfüllte. In der Folge 

war der Rekurrent vom 21. Januar 2019 bis 18. Februar 2019 bei der 

F.___ AG angestellt (Vorakten S. 96). Per 1. Mai 2019 konnte der Re-

kurrent erneut einen Arbeitsvertrag mit der H.___ GmbH Pensum von 

50% abschliessen, allerdings wurde das Arbeitsverhältnis per 1. Juli 

2019 aufgelöst, nachdem er (angeblich) unentschuldigt nicht mehr bei 

der Arbeit erschienen war (Vorakten S. 123). Am 1. Juli 2019 trat der 

Rekurrent eine unbefristete Arbeitsstelle im Pensum von 100% bei der 

P.___ GmbH an (Vorakten S. 125 ff.), wobei das Arbeitsverhältnis sei-

tens des Arbeitsgebers noch während der Probezeit per 9. August 

2019 gekündigt wurde (Vorakten S. 144). Hiernach schloss der Rekur-

rent einen Arbeitsvertrag mit der Q.___ GmbH ab und war vom 7. Ok-

tober 2019 bis 29. Oktober 2019 als Servicetechniker und Metallbauer 

bei der R.___ AG tätig (Vorakten S. 160 und 164). Der Arbeitsvertrag 

des Rekurrenten mit der Q.___ GmbH dauerte bis November 2019 

(act. 1.1). Folglich war er im Zeitraum von Juli 2017 bis November 

2019 rund elf Monate – und mithin weniger als ein Jahr – erwerbstätig. 

 

b) In der Folge ging er zumindest bis zum Erlass der vorinstanzli-

chen Verfügung am 6. Januar 2021 – mithin mindestens 13 Monate – 

keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Insgesamt ist von einer 

Erwerbslosigkeit von rund 18 Monaten auszugehen, reichte der 

Rekurrent doch erst am 16. August 2021 (act. 6) einen unbefristen 

Arbeitsvertrag mit der H.___ GmbH 14. Juni 2021 im Pensum von 50% 

ein. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs führte der Rekurrent gegen-

über der Vorinstanz aus (Vorakten S. 205 f.), dass er infolge eines ein-

geklemmten Nervs nicht arbeitsfähig gewesen und deshalb krankge-

schrieben gewesen sei. Mit Rekurseingabe vom 14. Januar 2021 

machte er alsdann geltend, dass er unter Rückenschmerzen auf Höhe 

der beiden Schulterblätter leide. Die Schmerzursache habe bislang 

nicht geklärt werden können. Ein Arztzeugnis oder weitere Unterlagen, 

welches die Arbeitsunfähigkeit für diese Zeit oder die Missbräuchlich-

keit der Kündigung belegen, reichte er allerdings nicht ein, weshalb 

Art. 61a Abs. 5 AIG in dieser Hinsicht vorliegend nicht zur Anwendung 

gelangt. Ein Gesuch um Arbeitslosenentschädigung stellte der Rekur-

rent in dieser Zeit ebenfalls nicht, musste er doch davon ausgehen, 

dass sein Gesuch mangels Erfüllung der Beitragszeit abgelehnt werde 

(vgl. Vorakten S. 89 f.).  
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c) Art. 4 Anhang I FZA sieht vor, dass Staatsangehörige einer 

Vertragspartei über ein autonomes Verbleiberecht verfügen, wenn sie 

nach zweijährigem ständigem Aufenthalt in der Schweiz dauernd ar-

beitsunfähig werden. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist der Rekurrent im-

mer wieder für kurze Dauer arbeitstätig. Die Erwerbslosigkeit ist mithin 

nicht auf eine dauernde Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen, weshalb 

dem Rekurrenten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kein 

Verbleiberecht in der Schweiz zukommt (Urteil des Bundesgerichts 

2C_707/2022 vom 6. November 2023 Erw. 4.3). 

 

d) Somit ist zusammenfassend festzustellen, dass die freizügig-

keitsrechtliche Arbeitnehmereigenschaft und damit auch das Aufent-

haltsrecht EU/EFTA des Rekurrenten spätestens per 31. Mai 2020 er-

loschen ist. 

 

4.  

Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Arbeitnehmereigen-

schaft des Rekurrenten per 31. Mai 2020 nicht erloschen ist, so ist die 

Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA des Rekurrenten spätestens am 

26. Juli 2022 abgelaufen (Vorakten S. 27) und nicht verlängert wor-

den. Zu prüfen ist daher nachfolgend die Verlängerung der Aufent-

haltsbewilligung EU/EFTA. 

 

5.  

Nach Ablauf der in Art. 61a AIG vorgesehenen Fristen können die zu-

ständigen Behörden auch weiterhin nach dem bestehenden Recht 

eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn die betroffene Person ein 

anderes Aufenthaltsrecht geltend machen kann (vgl. BBl 2016, 3055). 

In Frage kommen namentlich ein Aufenthalt im Rahmen des Familien-

nachzugs nach Art. 3 Anhang I FZA, eine Bewilligungserteilung aus 

wichtigen Gründen (z.B. familiäre Situation) gestützt auf Art. 20 der 

Verordnung über den freien Personenverkehr (SR 142.203; abgekürzt 

VEP), ein Verbleiberecht gestützt auf Art. 8 der Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101; abge-

kürzt EMRK) oder eine Härtefallbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 

Bst. b AIG. 

 

a) Nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA haben Familienangehörige 

einer Person, die Staatsangehörige einer Vertragspartei ist und über 

ein Aufenthaltsrecht verfügt, das Recht, bei ihr zu wohnen. Vorausset-

zung für den Familiennachzug ist eine angemessene Wohnung. Es 

handelt sich dabei um ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht des Ehegat-

ten, das dazu bestimmt ist, durch Ermöglichung des gemeinsamen Fa-

milienlebens die Wirksamkeit der Freizügigkeit der EU-Angehörigen 

sicherzustellen und das nur so lange dauert, als das originäre Aufent-

haltsrecht des EU-Angehörigen besteht (BGE 144 II 1 Erw. 3.1). Art. 3 

Abs. 2 letzter Satz Anhang I FZA verpflichtet die Schweiz sodann, 

Konkubinatspartnern, mit denen im Herkunftsland eine häusliche Ge-

meinschaft bestand und deren partnerschaftliche Beziehung seit Lan-

gem eheähnlich gelebt wird, den Aufenthalt in der Schweiz zu ermög-

lichen (Urteil des Bundesgerichts 2C_1001/2017 vom 18. Oktober 
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2018 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Dieser Rechtsanspruch kann nach 

Art. 5 Anhang I FZA jedoch eingeschränkt werden, wenn von der aus-

ländischen Person eine gegenwärtige, tatsächliche und schwere Ge-

fahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit ausgeht. 

Ein erheblicher oder wiederholter Verstoss gegen die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung liegt nach Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG i.V.m. 

Art. 77a der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätig-

keit (SR 142.201; abgekürzt VZAE) unter anderem bei mutwilliger 

Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtun-

gen vor, wobei im freizügigkeitsrechtlichen Bereich nach Art. 5 Anhang 

I FZA darüber hinaus eine hinreichend schwere und gegenwärtige Ge-

fährdung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erfor-

derlich ist (BGE 130 II 176 Erw. 4.2).  

 

aa) Gleichzeitig mit dem Erlöschen bzw. Widerruf der Aufenthalts-

bewilligung EU/EFTA des Rekurrenten verfügte die Vorinstanz die 

Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA seiner Konku-

binatspartnerin B.___. Da diese während des Rekursverfahrens je-

doch eine unbefristete Anstellung im Teilzeitpensum fand, erteilte ihr 

das Migrationsamt mit Schreiben vom 16. August 2022 (act. 30.1) eine 

neue Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zur Erwerbstätigkeit. B.___ und 

der Rekurrent sind nicht verheiratet. Sie wohnen jedoch in X.___ in 

Hausgemeinschaft mit ihren drei gemeinsamen Kindern und lebten be-

reits in Deutschland in einem gefestigten Konkubinat. Folglich liegt 

eine schützenswerte intensive familiäre Beziehung vor. 

 

bb) Der Rekurrent machte sich in den Jahren 2018 und 2020 we-

gen insgesamt drei Strassenverkehrsdelikten strafbar. Ausserdem 

erging am 11. Januar 2022 ein Anzeigerapport wegen Überschreitens 

der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 16 – 24 km/h 

(act. 14a). Darüber hinaus hat der Rekurrent in finanzieller Hinsicht zu 

Klagen Anlass gegeben. Er ist beim Betreibungsamt X.___ mit mittler-

weile 20 Verlustscheinen im Gesamtbetrag von Fr. 41'625.35 ver-

zeichnet (act. 43.2). Ausserdem besteht beim Sozialamt für die Fami-

lie des Rekurrenten ein rückerstattungspflichtiger Saldo von über 

Fr. 90'000.– (act. 17). Die begangenen Strassenverkehrsdelikte sind 

offensichtlich nicht von derartigem Gewicht, dass von einer schweren 

und aktuellen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ge-

sprochen werden könnte. Was die Schuldenwirtschaft anbelangt, so 

wiegt diese sicherlich schwer. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 

der Rekurrent mittlerweile über einen unbefristeten Einsatzvertrag im 

Pensum von 32 bis 40 Stunden pro Woche (act. 44.1) verfügt. Über 

sein Einkommen wurde sodann bereits die Pfändung verfügt. Von ei-

ner weiteren Verschuldung oder Sozialhilfeabhängigkeit kann daher 

aktuell nicht ausgegangen werden, sondern es ist im Gegenteil zumin-

dest mit einer gewissen Schuldentilgung zu rechnen. Bei dieser Sach-

lage kann daher auch in finanzieller Hinsicht nicht von einer gegen-

wärtigen, schweren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung ausgegangen werden. Folglich liegt derzeit kein Einschrän-

kungsgrund im Sinn von Art. 5 Anhang I FZA vor.  
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cc) Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich der Rekurrent 

auf den Familiennachzug nach Art. 3 Anhang I FZA berufen kann.  

 

b) Der Rekurrent macht einen persönlichen Härtefall geltend. Ob 

die Voraussetzungen des persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 

Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 VZAE erfüllt sind, kann vorliegend offenblei-

ben. Ebenso offenbleiben kann angesichts dieser Ausgangslage, ob 

sich der Rekurrent auf ein Verbleiberecht gestützt auf Art. 8 EMRK 

bzw. Art. 13 Abs. 1 BV berufen kann. 

 

6.  

Der Rekurs ist demzufolge gutzuheissen, die angefochtene Verfügung 

aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, dem Rekurrenten 

eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zu erteilen. 

 

7.  

Der Rekurrent beantragte für das Rekursverfahren die unentgeltliche 

Rechtspflege. 

 

Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Verwaltungsstreitigkeiten jener Betei-

ligte die Verfahrenskosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teil-

weise abgewiesen werden. In Anwendung von Nr. 10.01 des Gebüh-

rentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwaltung (sGS 821.5) ist die 

Entscheidgebühr auf Fr. 1‘000.– festzusetzen. Der obsiegende Rekur-

rent hat keine Verfahrenskosten zu tragen. Das Gesuch um unentgelt-

liche Rechtspflege ist somit gegenstandslos und daher abzuschreiben. 

Von der unterliegenden Vorinstanz werden keine Kosten erhoben 

(Art. 95 Abs. 3 VRP). 
 
Demgemäss erlässt das Sicherheits- und Justizdepartement als 

 

 

Entscheid 

1.  

Der Rekurs von A.___ wird gutgeheissen und die Verfügung des 

Migrationsamtes vom 6. Januar 2021 aufgehoben. 

 

2.  

Das Migrationsamt wird angewiesen, A.___ eine Aufenthaltsbewilli-

gung EU/EFTA zu erteilen. 
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3.  

Auf die Erhebung einer Entscheidgebühr von Fr. 1'000.– beim 

Migrationsamt wird verzichtet. Das Gesuch von A.___ um 

unentgeltliche Rechtspflege wird abgeschrieben.  

 

 

 

 

 

SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT 

Der stellvertretende Vorsteher: 

 

 

 

Marc Mächler 

Regierungsrat 
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